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Leitlinien 

für eine gute Kindertagesbetreuung in Wiesbaden

Ein Forderungskatalog des Runden Tisches für eine gute 

Kindertagesbetreuung in Wiesbaden, Juni 2008

Der Runde Tisch, in dem Elternvertreterinnen und –vertreter, Fördervereine, in der Kinderbetreuung tätige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Gewerkschaften, Parteien sowie weitere Organisationen und Gruppen, die mit der Kinderbetreuung in Wiesbaden befasst sind, hat in einem umfassenden Diskussionsprozess die folgenden Leitlinien für eine gute Kindertagesbetreuung in Wiesbaden erarbeitet.

Grundsätzlich spricht sich der Runde Tisch für eine Kinderbetreuung aus, die unter öffentlicher Aufsicht eine Träger- und Angebotsvielfalt widerspiegelt. Dabei müssen die Grundsätze der Arbeit nachvollziehbar, transparent und unter parlamentarischer Kontrolle festgelegt werden.
1. Aufgaben und Ziele von Kindertagesstätten

a) Die Kindertagesstätten sollen die elterliche Erziehung und Bildung der Kinder unterstützen und ergänzen. 

b) Insbesondere soll die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefördert werden.

c) Kindertagesstätten dienen der Bildung, Betreuung und Erziehung. 
d) Es ist ausdrücklich eine Trägervielfalt gewünscht. Die Kooperation der Träger sollte ausgebaut und intensiviert werden.

2. Die Eltern: Rechte und Pflichten

a) Eltern sind zu beteiligen, wie in den derzeit gültigen „Leitlinien zur Elternmitwirkung“ und der Satzung festgelegt. 

b) Eine Gesamtvertretung für alle Kindertagesstätten in Wiesbaden – sowohl städtische wie auch freigemeinnützige und freie - ist anzustreben. 

c) Die Elternmitwirkung auf städtischer Ebene für alle Kinderbetreuungseinrichtungen sollte ermöglicht und gefördert werden. Elternvertreter und –vertreterinnen aus den Kindertagesstätten und Schulen sollten in städtischen Gremien (Ausschüsse, Beratungsgremien) vertreten sein. 

d) Elternvertreter und Elternvertreterinnen sollten im Jugendhilfeausschuss und seinen Unterausschüssen vertreten sein. Darüber hinaus in den Ausschüssen, die sich mit der Entwicklung von Kindern befassen.
3. Gruppenstärke und Personalausstattung
a) Folgenden Betreuungsschlüssel erachten wir mittelfristig für sinnvoll und notwendig:

	Betreuungsform
	Gruppenstärke 
	Anzahl pädagogisches Personal 

	Krippe 

0 – 3 Jährige
	7 Kinder 
	2,0

	Elementarbereich

3 – 6 Jährige
	20 Kinder
	2,5

	Hort

6 – 12 Jährige
	20 Kinder
	2,5

	Kindergemeinschaftsgruppen (KGG)

0 – 12-Jährige / 0 – 6-Jährige
	17 Kinder / 15 Kinder
	3,0 / 3,0


Alle Werte beziehen sich auf die Kernöffnungszeit 8 – 16 Uhr. Bei Veränderung / Erweitern der Öffnungszeiten ist dementsprechend der Personalbedarf festzulegen. 

· Praktikanten/-innen werden nicht in den Personalschlüssel eingerechnet. 

· Leitungskräfte sind von der Gruppenarbeit freizustellen; stellvertretende Leitungen werden anteilig berechnet. 

· Küchen- und Hauswirtschaftskräfte sind qualifizierte Mitarbeiter/-innen und je nach KT-Größe bedarfsgerecht vorzuhalten. 

· Beim pädagogischen Personal muss 1/3 des Zeitbudgets für Tätigkeiten außerhalb der Gruppenarbeit vorgesehen werden. Diese Zeit wird verwendet für Elterngespräche, Entwicklungsgespräche mit Eltern und Fachkräften, Elternbeiratsarbeit, Gespräche mit Fachkollegen/-innen anderer Institutionen. 10 Freistellungstage werden für Qualifizierung (Weiterbildung, Aktualisierung der Fachlichkeit) bei der Personalberechnung eingearbeitet. 
b) Dieser Standard muss sich auf die tatsächlich anwesenden Fachkräfte beziehen. Ausfälle durch Urlaub, Krankheit und Fortbildung müssen bei der Personalbemessung ausgeglichen werden. 

c) Frei werdende Stellen müssen unverzüglich besetzt werden, es darf im Bereich Kinderbetreuung keine Stellenbesetzungssperre geben.

d) Wir sprechen uns für eine flexiblere Aufnahme der Kinder aus – auch im Laufe des Jahres müssen die Kinder ortsnah aufgenommen werden.

Arbeitsbedingungen

Die Räume sind lärmgeschützt, schadstofffrei und ergonomisch für Kinder und Erwachsene gestaltet und legen in der Einrichtung acht Quadratmeter pro Kind zugrunde. Ein Sozial- und Pausenraum ist in jeder Einrichtung obligatorisch. 
4.
Gebühren

a) Es darf keinesfalls zu einer Gebührenerhöhung kommen – im Gegenteil: Eine schrittweise Senkung der Elternbeiträge - bis zur völligen Abschaffung – ist anzustreben. Priorität muss allerdings die Verbesserung von Sach- und Personalausstattung haben.

b) Bei Gebührensenkungen sind finanzschwache Familien zuerst zu entlasten.

c) Innerhalb der einzelnen Einrichtungen gilt für alle Kinder das gleiche Angebot. Es darf vor Ort keine besonderen Angebote geben, die durch Zahlung besonderer Beiträge „eingekauft“ werden.

d) Kinderbetreuung muss perspektivisch kostenfrei sein.

5. Fachliche Standards

a) Zurzeit wird in Wiesbaden bereits erfolgreich an Standards zur Bewegungs-, Gesundheits- und Sprachförderung gearbeitet. Dies wird ausdrücklich unterstützt und eine Ausweitung auf andere Handlungsfelder begrüßt.

b) Die „Wiesbadener Erklärung“ zum Übergang von Kindertagesstätte in die Grundschule bewerten wir als äußerst positiv und erfolgreich und fordern die Umsetzung für alle Kindertagesstätten.

6. Betreuung für Kinder unter drei Jahren / „Krippenplätze“
a) Wir begrüßen das städtische Programm, das derzeit umgesetzt wird, aber das ist erst der Anfang.

b) Krippenplätze müssen bis 2013 entsprechend der Vorgaben ausgebaut werden, dazu gehören zusätzliche Gruppen, neue Einrichtungen und die Gewinnung und Ausbildung der benötigten Erzieher/innen. 

c) Wir sprechen uns dafür aus, dass so wenig einzelne Krippengruppen wie möglich etabliert werden. Vielmehr sollten diese an bestehende oder neu zu schaffende Kindertagesstätten angebunden werden – auch damit ein Übergang im Laufe eines Jahres besser möglich ist. Unser Ziel ist die Kindergemeinschaftsgruppe.

7. Schulkinderbetreuung: allgemein

a) Alle Eltern, die für Ihre Kinder eine Betreuung anstreben, müssen diese auch bekommen. 

b) An allen Schulen ist eine Möglichkeit für ein warmes, gesundes, ausreichendes und möglichst preiswertes, das heißt bezahlbares, Mittagessen zu schaffen. Kein Kind darf aus finanziellen Gründen vom Mittagstisch ausgeschlossen werden.
c) Die Betreuungsplätze für Grundschulkinder müssen schnellstens deutlich ausgebaut werden - entsprechend des festgestellten Bedarfs von 40 Prozent aller Kinder ganztags und 20 Prozent halbtags.

d) Dabei sind alle Betreuungsangebote zu berücksichtigen – es darf keine grundsätzliche Präferenz für die Modelle Hort, Betreuende Grundschule oder Betreuung durch Eltern- und Fördervereine geben. Das Motto muss lauten: Wie der Betreuungsbedarf – so die Betreuungsart, standort-, umfeld- und schulabhängig und an den Bedürfnissen der Schüler und Schülerinnen orientiert.

8. Schulkinderbetreuung: Eltern- und Fördervereine

a) Die Arbeit von Eltern- und Fördervereinen, die eine Nachmittagsbetreuung gewährleisten, ist unschätzbar und verdient nicht nur Anerkennung, sondern umfangreiche ideelle, personelle und finanzielle Unterstützung.

b) Gleichwohl dürfen die Eltern- und Fördervereine nicht überfordert werden, eine „Privatisierung“ des kommunalen Betreuungsauftrags und die damit verbundene Delegation der Arbeit und Verantwortung auf Eltern lehnen wir ab. 

c) Die beschlossene und noch einzuführende Koordinationsstelle für Eltern- und Fördervereine begrüßen wir sehr, sie ist allerdings nur ein Anfang. Diese Stelle sollte wegen der Fachlichkeit auch weiterhin beim Sozialdezernat, Abteilung Schulsozialarbeit, eingerichtet werden.

d) Jeder Eltern- und/oder Förderverein, der mit der Landeshauptstadt Wiesbaden ein Abkommen zur Nachmittagsbetreuung an Grundschulen abschließt, erhält mittelfristig eine von der Stadt bezahlte pädagogische Fachkraft zur Sicherstellung von Mindeststandards bei der Nachmittagsbetreuung an Grundschulen. Eine fachkompetente Leitung oder Begleitung der jeweiligen Einrichtung ist damit anzustreben.
e) Auch für die Betreuung in Eltern- und Fördervereinen sind die bei der Betreuenden Grundschule und der Hortbetreuung üblichen Zuschüsse für finanzschwache Eltern zu gewährleisten. Eine Mittagsverpflegung darf in keinem Betreuungsangebot an den Kosten für die Eltern scheitern.

9. Schulkinderbetreuung: Betreuende Grundschule (BGS)

Die Betreuende Grundschule ist ein Angebot, das sich an Kinder aus bildungsfernen und/oder sozial benachteiligten Elternhäusern richtet, um auch diesen eine Bildungsbeteiligung zu ermöglichen und den Eltern die Möglichkeit zu eröffnen, Beruf und Familie zu vereinbaren. Dieses Angebot hat sich durch seine enge Kooperation mit der Schule für diese Zielgruppe bewährt und muss ausgebaut werden. 
Wir fordern deshalb für Kinder der Klassen 1 – 4:

a) Ausweitung der täglichen Angebotszeiten bis 17.00 Uhr, dies entspricht der  Bedarfslage der Eltern und Kinder

b) Ferienangebote von mindestens 6 Wochen, denn dies garantiert die Betreuung der Kinder berufstätiger Eltern auch in den Schulferien

c) Ausbau der Plätze in den bestehenden Betreuenden Grundschulen mit entsprechendem personellem und räumlichem Ausbau um durch eine frühzeitige Förderung sozial benachteiligter Kinder diesen eine möglichst erfolgreiche Schullaufbahn zu ermöglichen.

d) Sofortige Umsetzung des festgelegten Bedarfs von Betreuenden Grundschulen an Riederberg- Brüder Grimm- und Freiherr vom Stein Schule. Eine weitere Verzögerung ist nicht zu verantworten. Die Notwendigkeit der Einrichtung ist aufgrund der Einzugsbereiche dieser Schulen unbestritten. 

e) Zur Sicherstellung der Qualität der Arbeit ist ein Fachhochschulstudium der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Bedingung, da die Komplexität der Arbeit und die Notwendigkeit der Kooperation als Schnittstelle zwischen Schule und Jugendhilfe macht eine solche Qualifikation unentbehrlich.

f) Die existierenden sowie die neu einzurichtenden Betreuenden Grundschulen erhalten den bewährten Ausstattungsstandard: in den Schulen 1-2 Büros und 2-3 Gruppenräume sowie einen eigenen Sachmittel-Etat. Weitere Räume/Fachräume der Schulen können genutzt werden. Jede Betreuende Grundschule hat mindestens 1,7 Sozialarbeiter/innen-Stellen. Bei Veränderung der Öffnungszeiten und der Ferienbetreuung ist die personelle Ausstattung anzupassen.

g) Künftig soll die Betreuende Grundschule noch stärker als bisher auch den sozialen Aspekt der Betreuung berücksichtigen. Etwa die Hälfte der Kinder kann auch weiterhin aufgrund einer Berufstätigkeit der Eltern aufgenommen werden. Die anderen 50 Prozent der Plätze sollen nach Rücksprache mit der Schule und/oder dem Sozialdienst aufgrund des objektiv festgestellten Förderbedarfs vergeben werden.

10. Schulkinderbetreuung: Schulsozialarbeit

Die bewährte Struktur der Schulsozialarbeit mit ihrem Stufenmodel, das sowohl einen qualifizierenden Schulabschluss als auch den Übergang in das Berufsleben auch für Kinder und Jugendliche aus bildungsfernen Elternhäusern und mit Migrationshintergrund ermöglicht, muss erhalten bleiben. Als Jugendhilfemaßnahme muss die Schulsozialarbeit auch weiterhin dem Sozialdezernat angegliedert bleiben.

Um der Verwirklichung einer bedarfsgerechten Kinder- und Jugendlichenbetreuung näher zu kommen, fordern wir zur Sicherstellung der Förderung von sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen der Klassen 5 bis 10:

a) den schrittweisen Ausbau der Schulsozialarbeit, um 100 % der Hauptschülerinnen und Hauptschüler zu erfassen.

b) den Aufbau von Schulsozialarbeit an allen Förderschulen für Lernhilfe, denn Schülerinnen und Schüler dieser Schulform haben einen besonders hohen Förderbedarf, um ihre Benachteiligung im Bildungsprozess und bei der Eingliederung ins Berufsleben auszugleichen

c) den Aufbau von Schulsozialarbeit in den Realschulen, da sich die Probleme der Schülerinnen und Schüler dieser Schulform im Arbeits- und Sozialverhalten und im außerschulischen Bereich deutlich verschärfen - sowohl qualitativ als auch quantitativ.
d) Zur Sicherstellung der Qualität der Arbeit ist ein Fachhochschulstudium der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Bedingung. Die Komplexität der Arbeit und die Notwendigkeit der Kooperation als Schnittstelle zwischen Schule und Jugendhilfe macht eine solche Qualifikation unentbehrlich.

e) Auch in Zukunft müssen Sach- und Personalausstattung auf dem derzeitigen Stand erhalten bleiben bzw. muss dieser Standard auf neue Schulen ausgeweitet werden: analog der Schülerzahlen, gemäß Standard 150 Schüler/-innen zu 1 Sozialarbeiter/-in, d.h. pro Schule 1-3 Schulsozialarbeiter/-innen. Außerdem bedarf es entsprechende Raumangebote von 1-2 Büros und 1-2 Gruppenräumen sowie einen eigenen Sachmittel-Etat. Weitere Räume/Fachräume der Schulen können genutzt werden (Kooperation zwischen Schule/Jugendhilfe).

Wiesbaden, im April 2008

…
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